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11.   Urlaub, Dienstbefreiung 

11.1  

Anträge der Fachbereichsleiter und der Bediensteten der Zentralverwaltung auf Urlaub und Dienstbefreiung 
genehmigt der Präsident, Anträge der Bediensteten der Fachbereiche genehmigt der jeweils zuständige 
Fachbereichsleiter. Urlaubs- und Dienstbefreiungsanträge des Präsidenten genehmigt das 
Staatsministerium der Finanzen.

11.2  

Anträge der Studierenden auf Dienstbefreiung genehmigt der jeweils zuständige Fachbereichsleiter.


